
                                                                                           
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der ESR-TEC GmbH, Brühlweg 15, 73553 Alfdorf 
Stand 01.09.2020 

§ 1 Geltung 

(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der ESR-TEC erfolgen ausschließlich 

aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, 

die wir mit unseren Vertragspartnern (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über die 

von uns angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließen. Sie gelten auch für alle 

zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie 

nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 

(2) Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch 

wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Selbst wenn wir auf ein 

Schreiben Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten 

enthält oder auf solche verweisen, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener 

Geschäftsbedingungen. 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als 

verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen 

oder Aufträge können wir innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach Zugang annehmen. 

(2) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber und uns ist der 

schriftlich geschlossene Vertrag, einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig 

wieder. Mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag 

ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich 

fortgelten. 

(3) Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit 

Ausnahme unserer Geschäftsführer oder Prokuristen sind unsere Mitarbeiter nicht 

berechtigt, von der schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu treffen. 

Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per 

Telefax oder per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen Erklärung übermittelt wird. 

(4) Angaben zum Gegenstand unserer Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, 

Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere 

Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd 

maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine 

genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten 

Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung 

oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher 

Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von 

Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum 

vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 
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(5) Wir behalten uns das Eigentum oder Urheberrecht an allen von uns abgegebenen 

Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten 

Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen 

und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände 

ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich 

machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf 

unser Verlangen diese Gegenstände vollständig an uns zurückzugeben und eventuell 

gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 

nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages 

führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter 

Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung. 

§ 3 Preise und Zahlung 

(1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und 

Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise 

verstehen sich in EUR ab Werk zzgl. Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei 

Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. 

(2) Rechnungsbeträge sind innerhalb von dreißig Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, 

sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung 

ist der Eingang bei uns. Die Zahlung per Scheck ist ausgeschlossen, sofern sie nicht im 

Einzelfall gesondert vereinbart wird. Leistet der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so sind die 

ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5 % p. a. zu verzinsen; die 

Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt 

unberührt. 

(3) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von 

Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche 

unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder sich aus demselben Auftrag ergeben, 

unter dem die betreffende Lieferung erfolgt ist. 

(4) Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen 

Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach 

Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des 

Auftraggebers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung unserer 

offenen Forderungen aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen 

Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird. 

§ 4 Lieferung und Lieferzeit 

(1) Lieferungen erfolgen ab Werk. 

(2) Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten 

stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin 

zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich 

Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, 

Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 

(3) Wir können – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Auftraggebers – 

vom Auftraggeber eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine 

Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der 

Auftraggeber seinen vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt. 

(4) Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit 

diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 
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vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- 

oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, 

Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von 

notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die 

ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht 

worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern uns solche Ereignisse die Lieferung 

oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur 

von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei 

Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder 

verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. 

einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die 

Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche 

schriftliche Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zurücktreten. 

(5) Wir sind nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn 

• die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen 

Bestimmungszwecks verwendbar ist, 

• die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und 

• dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten 

entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit). 

(6) Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird uns eine Lieferung 

oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist unsere Haftung auf 

Schadensersatz nach Maßgabe des § 8 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

beschränkt. 

§ 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme 

(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Alfdorf, soweit nichts 

anderes bestimmt ist. Schulden wir auch die Installation, ist Erfüllungsort der Ort, an dem die 

Installation zu erfolgen hat. 

(2) Die Versandart und die Verpackung unterstehen unserem pflichtgemäßen Ermessen. 

(3) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn 

des Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur 

Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch 

dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen (z.B. Versand oder 

Installation) übernommen haben. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge 

eines Umstandes, dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von dem Tag an 

auf den Auftraggeber über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und wir dies dem 

Auftraggeber angezeigt haben. 

(4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Auftraggeber. Bei Lagerung durch uns 

betragen die Lagerkosten 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu lagernden 

Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis 

weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten. 

(5) Die Sendung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und auf 

dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder 

sonstige versicherbare Risiken versichert. 
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(6) Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt der Liefergegenstand als abgenommen, 

wenn 

• die Lieferung und, sofern wir auch die Installation schulden, die Installation 

abgeschlossen ist, 

• wir dies dem Auftraggeber unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach diesem § 5 (6) 

mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert haben, 

• seit der Lieferung oder Installation 12 (zwölf) Werktage vergangen sind oder der 

Auftraggeber mit der Nutzung des Liefergegenstands begonnen hat (z.B. die gelieferte 

Anlage in Betrieb genommen hat) und in diesem Fall seit Lieferung oder Installation 6 

(sechs) Werktage vergangen sind und 

• der Auftraggeber die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund 

als wegen eines uns angezeigten Mangels, der die Nutzung des Liefergegenstands 

unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat. 

§ 6 Gewährleistung, Sachmängel 

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme 

erforderlich ist, ab der Abnahme. Diese Frist gilt nicht für Schadensersatzansprüche des 

Auftraggebers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus 

von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen begangenen 

Pflichtverletzungen, welche jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften verjähren. 

(2) Die Liefergegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an 

den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich 

offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen 

Untersuchung erkennbar gewesen wären, als genehmigt, wenn uns nicht binnen 7 (sieben) 

Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer 

Mängel gelten die Liefergegenstände als genehmigt, wenn uns die Mängelrüge nicht binnen 

7 (sieben) Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der 

Mangel bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt offensichtlich, ist 

jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Auf unser 

Verlangen ist ein beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an uns zurückzusenden. Bei 

berechtigter Mängelrüge vergüten wir die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt 

nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort 

als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 

(3) Bei Sachmängeln sind wir nach unserer innerhalb angemessener Frist zu treffenden 

Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle 

des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder 

unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der 

Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern. 

(4) Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, kann der Auftraggeber unter den in § 8 

bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. 

(5) Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die wir aus lizenzrechtlichen oder 

tatsächlichen Gründen nicht beseitigen können, werden wir nach unserer Wahl unsere 

Gewährleistungsansprüche gegen die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des 

Auftraggebers geltend machen oder an den Auftraggeber abtreten. 
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Gewährleistungsansprüche gegen uns bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen 

Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur, wenn 

die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller 

und Lieferanten erfolglos war oder, bspw. aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist.  

(6) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne unsere Zustimmung den 

Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch 

unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die 

Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen. 

(7) Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände 

erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel. 

§ 7 Schutzrechte 

(1) Wir stehen nach Maßgabe dieses § 7 dafür ein, dass der Liefergegenstand frei von 

gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner wird den 

anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber 

Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden. 

(2) In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht 

eines Dritten verletzt, werden wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten den 

Liefergegenstand derart abändern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt 

werden, der Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarten Funktionen erfüllt, 

oder dem Auftraggeber durch Abschluss eines Lizenzvertrages mit dem Dritten das 

Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt uns dies innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, 

ist der Auftraggeber berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis ange-

messen zu mindern. Etwaige Schadensersatzansprüche des Auftraggebers unterliegen den 

Beschränkungen des § 8 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

(3) Bei Rechtsverletzungen durch von uns gelieferte Produkte anderer Hersteller werden wir 

nach unserer Wahl unsere Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten für Rechnung 

des Auftraggebers geltend machen oder an den Auftraggeber abtreten. Ansprüche gegen 

uns bestehen in diesen Fällen nach Maßgabe dieses § 7 nur, wenn die gerichtliche 

Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten 

erfolglos war oder, bspw. aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. 

§ 8 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens 

(1) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 

aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, 

Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es 

dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 8 eingeschränkt. 

(2) Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, 

Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung 

vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur 

rechtzeitigen Lieferung und Installation des Liefergegenstands, dessen Freiheit von 

Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die seine Funktionsfähigkeit oder 

Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- 

und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des 

Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal 

des Auftraggebers oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden 

bezwecken. 
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(3) Soweit wir gemäß § 8 (2) dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese Haftung 

auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer 

Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir bei Anwendung verkehrsüblicher 

Sorgfalt hätten voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von 

Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche 

Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu 

erwarten sind. 

(4) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang 

zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen 

Erfüllungsgehilfen. 

(5) Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte 

oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang 

gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

(6) Die Einschränkungen dieses § 8 gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen 

Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 

Die Lieferungen und Leistungen (nachfolgend „Vorbehaltsware“) bleiben unser Eigentum bis 

zur Erfüllung sämtlicher uns gegen den Auftraggeber aus diesem Vertrag zustehenden 

Zahlungsansprüche. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder 

Eingriffen Dritter hat uns der Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Bei 

Pflichtverletzungen des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zum 

Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt; der Auftraggeber ist zur 

Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes erfordert keinen 

Rücktritt. In diesen Handlungen oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein 

Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten den Rücktritt ausdrücklich schriftlich erklärt. 

§ 10 Schlussbestimmungen 

(1) Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 

öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen 

allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der 

Geschäftsbeziehung zwischen dem Auftraggeber und uns nach unserer Wahl Stuttgart oder 

der Sitz des Auftraggebers. Für Klagen gegen uns ist in diesen Fällen jedoch Stuttgart 

ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche 

Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. 

(2) Die Beziehungen zwischen dem Auftraggeber und uns unterliegen ausschließlich dem 

Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über 

Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.4.1980 (CISG) gilt nicht. 

(3) Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelungslücken 

enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen 

als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des 

Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, 

wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 

 



Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für Engineering-Leistungen 

der ESR-TEC GmbH 

05/2023 

 

 

I. Anwendungsbereich 

 

1. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen im Einzelfall kommen Verträge mit uns aus-

schließlich nach Maßgabe dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen und 

Leistungen (nachfolgend „Bedingungen") zustande; mit der Erteilung des Auftrages erklärt 

sich der Kunde mit diesen Bedingungen einverstanden. Möglicherweise entgegenstehen-

de oder abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden sind für uns nur 

dann verbindlich, wenn wir sie schriftlich ausdrücklich anerkannt haben. Unsere Bedin-

gungen gelten auch dann ausschließlich, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 

abweichender Bedingungen des Kunden unsere Lieferung oder Leistung vorbehaltlos 

ausführen. 

 

2. Diese Bedingungen gelten für alle unsere Lieferungen und Leistungen und für alle aus 

einem Schuldverhältnis mit dem Kunden resultierenden Pflichten. Gegenüber Unterneh-

mern und juristischen Personen des öffentlichen Rechts gelten diese Bedingungen auch 

für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen.  
 

II. Vertragsschluss / Änderungen des Vertrages 

 

1. Ein Vertrag mit uns ist erst dann geschlossen, wenn der Kunde unser Angebot vorbehalt-

los annimmt oder ihm unsere schriftliche Auftragsbestätigung zugeht oder wir mit der Aus-

führung der Lieferung oder Leistung beginnen. Erteilen wir eine schriftliche Auftragsbestä-

tigung, so ist diese für Inhalt und Umfang des Vertrages maßgeblich, sofern nicht aus-

drücklich etwas anderes vereinbart ist. 

 

2. Änderungen, Nebenabreden und Ergänzungen sowie etwaige Beschaffenheitsvereinba-

rungen oder die Übernahme von Garantien bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer ausdrück-

lichen Vereinbarung; diese muss schriftlich erfolgen, um wirksam zu sein. 

 

III. Vertragsdurchführung 

 

1. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, hat der Liefer- oder Leistungs-

gegenstand nur die vertraglich ausdrücklich festgelegten Eigenschaften, technischen Da-

ten etc. aufzuweisen; diese stellen nur dann Garantieübernahmen dar, wenn wir aus-

drücklich erklären, verschuldensunabhängig hierfür einstehen zu wollen oder wenn sie 

von uns ausdrücklich als solche bezeichnet werden. Wir behalten uns vor, technische und 

gestalterische Abweichungen von Beschreibungen und Angaben in unseren Verkaufsun-

terlagen vorzunehmen und (Teil-)Produkte gegen technisch gleichwertige oder bessere 

auszutauschen, ohne dass der Kunde hieraus Rechte gegen uns herleiten kann. Derarti-

ge Beschreibungen und Angaben sowie Werbeaussagen (auch des Herstellers) beinhal-

ten keine Garantieerklärungen.  



 2 

2. Soweit sich nicht aus gesetzlichen Vorschriften etwas anderes ergibt, schulden wir Bera-

tung nur insoweit, als diese von uns als vertragliche Hauptpflicht übernommen wurde. 

 

3. Bei der Lieferung von Software gehören, soweit nicht ausdrücklich vereinbart, Weiter- und 

Neuentwicklungen von Software (Updates und Upgrades) nicht zum Lieferumfang. 

 

4. Wir sind berechtigt, Kopien von Arbeitsergebnissen sowie Dokumenten und sonstigen 

Informationen, die im Rahmen der Vertragsdurchführung erarbeitet oder erhalten wurden, 

unter Berücksichtigung der Geheimhaltungspflichten auf eigenen Systemen zu speichern. 

 

5. Im Rahmen der Vertragsleistungen ist die Verwendung von Open-Source-Software 

grundsätzlich zulässig.  
 

6. Software, die von uns zur Erstellung der Arbeitsergebnisse erarbeitet oder eingesetzt 

wurde (insbesondere Softwaretools), gilt nicht als Arbeitsergebnis und wird dem Kunden 

nicht überlassen, sofern nicht ausnahmsweise ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 

Wir werden dem Kunden bei Übergabe des Arbeitsergebnisses mitteilen, welche Open-

Source-Softwarebestandteile in das Arbeitsergebnis eingebunden wurden sowie welche 

Lizenzbedingungen hierfür anwendbar sind. Inhaltliche oder formelle Anforderungen des 

Kunden zur vorgenannten Mitteilung sind nur dann verbindlich, wenn diese in Schriftform 

vereinbart werden. 

 

7. Soweit wir Arbeiten beim Kunden vor Ort durchführen, sind unseren Mitarbeitern unent-

geltlich die jeweils benötigten Arbeitsplätze und Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. 
 

8. Werden unsere Mitarbeiter außerhalb unseres Betriebsgeländes tätig, so obliegen dem 

Kunden alle zur Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten notwendigen Maßnahmen, 

soweit sich nicht aus der Natur der Sache oder einer Vereinbarung mit dem Kunden et-

was anderes ergibt. Wir sind berechtigt, die Durchführung unserer Lieferung und/oder 

Leistung zu verweigern, solange die notwendigen Maßnahmen nicht getroffen werden.  

 

9. Die Entscheidung, welche unserer Mitarbeiter zur Erbringung einer Leistung eingesetzt 

werden, ist allein uns vorbehalten. Ungeachtet unserer Verantwortung für die Erfüllung 

der vertraglich geschuldeten Leistung sind wir uneingeschränkt berechtigt, Dritte in die 

Vertragserfüllung einzuschalten. 

 

IV. Mitwirkungspflichten des Kunden 

 

1. Der Kunde hat uns alle für die Durchführung unserer Lieferung und/oder Leistung relevan-

ten Tatsachen vollständig zur Kenntnis zu geben. Wir sind nicht verpflichtet, vom Kunden 

zur Verfügung gestellte Daten, Informationen oder sonstige Leistungen auf ihre Vollstän-

digkeit und Richtigkeit zu überprüfen, außer soweit hierzu unter Berücksichtigung der je-

weiligen Umstände des Einzelfalls ein Anlass besteht oder wenn die Pflicht zur Überprü-

fung ausdrücklich als vertragliche Pflicht übernommen wurde. 

 

2. Die Vertragsparteien verpflichten sich zu gegenseitiger Rücksichtnahme, umfassender 

und unverzüglicher Information sowie vorsorglicher Warnung vor Risiken und Schutz ge-
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gen störende Einflüsse auch von dritter Seite. Erweisen sich Informationen oder Unterla-

gen des Kunden als fehlerhaft, unvollständig, nicht eindeutig oder objektiv als nicht aus-

führbar, wird der Kunde unverzüglich nach Mitteilung durch uns die erforderlichen Berich-

tigungen und/oder Ergänzungen vornehmen. 

 

3. Der Kunde übernimmt es als wesentliche Vertragspflicht, dafür zu sorgen, dass alle ver-

einbarten Mitwirkungs- und Beistellungsleistungen in der erforderlichen Qualität und 

Quantität und zu den vereinbarten bzw. zur Projektrealisierung erforderlichen Terminen 

ohne zusätzliche Kosten für uns erbracht werden. Von uns angezeigte Mängel oder Funk-

tionsstörungen beigestellter Komponenten wird der Kunde unverzüglich beheben bzw. 

beheben lassen. 

 

V. Fristen und Termine 

 

1. Eine Terminplanung sowie Meilensteine in einem Projekt dienen als Orientierung im Ab-

laufplan des Projektes und haben ausschließlich dann verbindlichen Charakter, wenn sie 

ausdrücklich als verbindliche Termine vereinbart werden; diese Vereinbarung muss 

schriftlich erfolgen, um wirksam zu sein. Soweit mit uns keine verbindlichen Fristen und 

Termine vereinbart wurden, geraten wir erst dann in Verzug, wenn der Kunde uns zuvor 

ergebnislos eine angemessene Nachfrist zur Erbringung der geschuldeten Lieferung ge-

setzt hat. In jedem Fall laufen Fristen erst ab der vollständigen Erbringung sämtlicher vom 

Kunden geschuldeter Mitwirkungshandlungen sowie gegebenenfalls ab Eingang einer 

vereinbarten Anzahlung. Nachträgliche Änderungswünsche oder verspätet erbrachte Mit-

wirkungs- oder Beistellungshandlungen des Kunden verlängern die Lieferungszeiten an-

gemessen. 

 

2. Wird die von uns geschuldete Leistung durch unvorhersehbare und durch uns unver-

schuldete Umstände verzögert (z.B. Arbeitskämpfe, Naturkatastrophen, Epidemie / Pan-

demie, Betriebsstörungen, Transporthindernisse, Rohmaterialmangel, behördliche Maß-

nahmen - jeweils auch bei unseren Vorlieferanten – sowie nicht rechtzeitige Selbstbeliefe-

rung), so sind wir berechtigt, uns vom Vertrag ganz oder teilweise zu lösen oder nach un-

serer Wahl die Leistung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Der Kunde 

wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert werden. Im Falle un-

seres Rücktrittes werden wir die Gegenleistung des Kunden zudem zurückerstatten. In 

Fällen höherer Gewalt sind Schadensersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen. 

 

3. Kommt der Kunde seinen Kooperations-, Mitwirkungs- oder Beistellungsverpflichtungen 

ganz oder teilweise nicht nach, verlieren hiervon betroffene Leistungstermine ihre Ver-

bindlichkeit. Nach erfolgloser Mahnung sind wir berechtigt, den uns entstehenden Scha-

den einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Erfüllt der Kunde seine Ko-

operations-, Mitwirkungs- oder Beistellungsverpflichtungen auch innerhalb einer der weite-

ren Mahnung folgenden angemessenen Nachfrist nicht, sind wir darüber hinaus berech-

tigt, den Vertrag gemäß § 648a BGB zu kündigen. Das gleiche Recht steht uns für den 

Fall zu, dass wir in Folge der eingetretenen Verzögerung das Projekt nicht mehr in einem 

angemessenen Zeitraum oder nur zu erheblichen höheren Kosten durchführen können. 
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4. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Verzug oder ist unsere Leis-

tungspflicht aus von uns zu vertretenden Gründen wegen Unmöglichkeit nach § 275 Abs. 

1 BGB ausgeschlossen oder können wir die Leistung gemäß § 275 Abs. 2 und 3 BGB 

verweigern, so haften wir vorbehaltlich der Haftungsbeschränkungen der Ziffer X. dieser 

Bedingungen, die unberührt bleiben, ausschließlich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 

VI.  Nutzungsrechte 

 

1. Bei der Lieferung von im Rahmen eines Kundenauftrages erarbeiteten Ergebnissen (bei-

spielsweise Konzepten, Konstruktionszeichnungen oder ähnlichem) räumen wir - soweit 

nicht vertraglich ausdrücklich etwas anderes geregelt ist - dem Kunden ein einfaches, d.h. 

nicht-ausschließliches, Nutzungsrecht an den Ergebnissen ein. Die Ausgestaltung des 

Nutzungsrechtes ergibt sich aus der jeweils konkret getroffenen Vereinbarung. Unabhän-

gig vom Umfang der Rechteübertragung auf den Kunden ist es uns in jedem Fall gestat-

tet, Ideen, Konzeptionen, erworbenes Know-how usw. für weitere Entwicklungen und 

Dienstleistungen auch für andere Kunden zu nutzen. 

 

2. Die abschließende Prüfung der Schutzrechtsfreiheit der Arbeitsergebnisse liegt im alleini-

gen Verantwortungsbereich des Kunden. Wir stehen hierfür nicht ein. Schutzrechte im 

Sinne dieser Regelung sind u.a. Rechte an Patenten und deren Anmeldungen, Ge-

brauchsmustern, Marken und geschäftliche Bezeichnungen, Design und Firma sowie Co-

pyright- und Urheberrechte. Die Durchführung einer gesonderten Schutzrechtsrecherche 

schulden wir ohne ausdrückliche Vereinbarung nicht. 

 

VII. Abnahme 

 

1. Soweit unsere Leistung der Abnahme bedarf, ist der Kunde hierzu verpflichtet. Kleinere 

Mängel, welche die Tauglichkeit der Leistung zu dem vertraglich vereinbarten Zweck nicht 

ernsthaft beeinträchtigen, berechtigen den Kunden nicht, die Abnahme zu verweigern.  

 

2. Die Abnahme gilt als erteilt, wenn 

 

- der Kunde die Erklärung der Abnahme unter Verstoß gegen vorstehende Ziffer VII. 1. 

oder trotz fristgerechter Aufforderung die Mitwirkung an einer gemeinsamen Abnahme-

prüfung verweigert; oder 

 

- der Kunde nach Durchführung einer gemeinsamen Abnahmeprüfung nicht unverzüg-

lich die Abnahme schriftlich erklärt, obwohl er von uns hierzu mit einer Frist von sieben 

Werktagen aufgefordert wurde, es sei denn, der Kunde spezifiziert innerhalb dieser 

Frist schriftlich die Mängel, aufgrund derer er die Abnahme verweigert, wobei wir den 

Kunden bei Fristbeginn auf die vorgesehene Bedeutung seines Verhaltens nochmals 

hinweisen werden. 

 

3. Geistige Leistungen gelten als abgenommen, sofern der Kunde nicht innerhalb von 30 

Tagen nach deren Zugang in schriftlicher Form ausdrücklich Vorbehalte erhebt und Män-

gel konkret bezeichnet, wobei wir den Kunden bei Fristbeginn auf die vorgesehene Be-

deutung seines Verhaltens nochmals hinweisen werden. Im Fall eines solchen Vorbehalts 
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werden wir unsere Leistung überprüfen. Erweist sich ein Vorbehalt des Kunden als unbe-

rechtigt, so hat er die entstandenen Kosten zu tragen, es sei denn, ihm fällt nur einfache 

Fahrlässigkeit zur Last. 

 

VIII. Preise und Zahlungen 

 

1. Maßgeblich sind die von uns genannten Preise, zu denen die jeweilige gesetzliche Um-

satzsteuer - soweit diese anfällt - hinzugerechnet wird. Sofern nichts anderes vereinbart 

ist, haben wir neben der vereinbarten Vergütung Anspruch auf Erstattung von Auslagen, 

insbesondere von Reisekosten. Ist eine Vergütung nach Stunden- oder Tagessätzen ver-

einbart, gelten vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung im Einzelfall unsere zum Zeit-

punkt der Leistungserbringung jeweils aktuellen Preislisten. Für Leistungen, die innerhalb 

von vier Monaten nach Vertragsschluss erbracht werden, erfolgt keine Preiserhöhung. 

 

2. Unsere Rechnungen sind ohne Skontoabzug und spesenfrei nach vereinbartem Zah-

lungsplan, ansonsten innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen.   

 

3. Werden uns nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt, wonach unsere Ansprü-

che gegenüber dem Kunden durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet 

erscheinen, so sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszah-

lung oder Sicherheitsleistung auszuführen; Ziffer V. 3. dieser Bedingungen gilt entspre-

chend. 

 

IX. Mängelansprüche 

 

1. Der Kunde ist verpflichtet, den Liefergegenstand auf offensichtliche Mängel zu untersu-

chen. Offensichtliche Mängel, wie beispielsweise das Fehlen von Komponenten oder Do-

kumentationsmaterial, sowie ohne Weiteres erkennbare Beschädigungen, sind uns ge-

genüber innerhalb einer Woche nach Eingang der Lieferung schriftlich zu rügen. Mängel, 

die vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche erst später offensichtlich wer-

den, müssen uns gegenüber innerhalb einer Woche nach dem Erkennen durch den Kun-

den schriftlich gerügt werden. 

 

2. Im Falle einer mängelbehafteten Lieferung oder Leistung hat uns der Kunde Gelegenheit 

zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Fristen zu geben, sofern nicht die Nacherfül-

lung für den Kunden im Einzelfall unzumutbar ist oder besondere Umstände vorliegen, die 

unter Abwägung der beiderseitigen Interessen einen sofortigen Rücktritt rechtfertigen. 

Das Wahlrecht zwischen Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sa-

che steht in jedem Fall uns zu. 

 

3. Liegt der Mangel in einer nur unerheblichen Abweichung von einer vereinbarten Beschaf-

fenheit, steht dem Kunden nach unserer Wahl nur ein Recht auf Nacherfüllung oder auf 

angemessene Minderung zu. Ist keine Beschaffenheit vereinbart, gilt dasselbe bei einer 

nur unerheblichen Abweichung von der Eignung für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, 

sonst gewöhnliche Verwendung, die bei Waren gleicher Art üblich ist und die der Kunde 

nach der Art der Ware erwarten kann. 
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4. Hat der Kunde Eingriffe in gelieferte Komponenten, Hard- oder Software vorgenommen, 

so bestehen Mängelansprüche des Kunden nur, wenn dieser nachweist, dass sein Eingriff 

nicht ursächlich für den Mangel war. 

 

5. Ergibt sich, dass ein vom Kunden behaupteter Mangel nicht vorliegt, insbesondere, wenn 

sich ein behaupteter Mangel nicht reproduzieren lässt, so sind wir berechtigt, für unsere 

Aufwendungen eine angemessene Vergütung zu verlangen, es sei denn, dem Kunden 

fällt nur einfache Fahrlässigkeit zur Last. 

 

6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, wird sie von uns verweigert oder ist sie dem Kunden un-

zumutbar, stehen ihm gegebenenfalls ausschließlich die sonstigen gesetzlichen Mängel-

ansprüche zu. Schadensersatzansprüche bestehen ausschließlich nach Maßgabe von Zif-

fer X. dieser Bedingungen. 

 

X. Haftung und Rücktritt 

 

1. Wir haften auf Schadensersatz ausschließlich nach Maßgabe dieser Bedingungen. Dem 

Grunde nach haften wir 

- für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln sowie 

- für jede schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 

 

Wesentliche Vertragspflichten sind solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ord-

nungsgemäße Durchführung des jeweiligen Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 

deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Bei einfach fahrlässi-

ger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist unsere Haftung begrenzt auf den 

Schaden, der nach der Art des fraglichen Geschäftes vorhersehbar und typisch ist. 

 

2. Als vertragstypisch vorhersehbar ist unsere Haftung bei einfach fahrlässiger Verletzung 

einer wesentlichen Vertragspflicht pro Schadensfall auf den Betrag von 50 % der jeweili-

gen Vertragsvergütung beschränkt, wobei die Haftung für sämtliche im Zusammenhang 

mit dem Vertrag einfach fahrlässig verursachte Schäden auf die Höchstsumme von 

100.000,00 EUR begrenzt ist. Als ein Schadensfall wird dabei ein Entwicklungsfehler und 

sämtliche dadurch entstehende Schäden verstanden. 

 

3. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit 

sowie die Haftung gemäß §§ 1, 4 ProdHaftG bleiben unberührt. 

 

4. Soweit gemäß vorstehenden Regelungen unsere Haftung auf Schadensersatz ausge-

schlossen oder beschränkt ist, erstreckt sich dies auch auf die persönliche Haftung unse-

rer Organe, Arbeitnehmer und sonstiger Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen und 

gilt auch für die gesetzliche Haftung aus unerlaubter Handlung. 

 

5. Das Recht des Kunden, sich wegen einer von uns nicht zu vertretenden, nicht in einem 

Mangel einer Kaufsache oder eines Werks bestehenden Pflichtverletzung vom Vertrag zu 

lösen, ist ausgeschlossen. 
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XI. Verjährung 

 

1. Mängelansprüche des Kunden verjähren in einem Jahr ab gesetzlichem Verjährungsbe-

ginn. 

 

2. Sonstige vertragliche Ansprüche des Kunden, sofern dieser Unternehmer ist, wegen 

Pflichtverletzungen verjähren in einem Jahr ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. 

 

3. Von den vorstehenden Regelungen bleiben die gesetzlichen Verjährungsfristen in den 

folgenden Fällen unberührt: 

 

- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; 

 

- für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-

zung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen; 

 

- für das Recht des Kunden, sich bei einer von uns zu vertretenden, nicht in einem Man-

gel der Kaufsache oder des Werks bestehenden Pflichtverletzung vom Vertrag zu lö-

sen; 

 

- für Ansprüche wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels und aus einer Beschaf-

fenheitsgarantie im Sinne von § 444 oder § 639 BGB; 
 

-   für Ansprüche nach §§ 438 Abs. 1 Nr. 1, 2; 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB; 

 

-   für Ansprüche auf Aufwendungsersatz gemäß § 445a Abs. 1 BGB sowie 

 

-   für Schadensersatzansprüche gemäß §§ 1, 4 ProdHaftG. 

 

XII. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

 

1. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus der Geschäftsverbindung herrührenden An-

sprüche gegenüber Kaufleuten und juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist 

Stuttgart. Wir sind jedoch auch berechtigt, Ansprüche gegen den Kunden vor jedem ande-

ren Gericht geltend zu machen, das gesetzlich zuständig ist. 

 

2. Bei grenzüberschreitenden Lieferungen und Leistungen ist Stuttgart ausschließlicher Ge-

richtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis (Art. 25 VO (EU) 1215/2012). 

Wir behalten uns jedoch das Recht vor, Ansprüche gegen den Kunden an seinem allge-

meinen Gerichtsstand geltend zu machen zu oder jedes andere Gericht anzurufen, das 

nach VO (EU) 1215/2012 oder einer diesbezüglichen nachfolgenden Regelung zuständig 

ist. 

 

3. Für alle Geschäfts- und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und 

uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Anwendung des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Waren-

kauf (CISG) ist ausgeschlossen. 
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XIII. Schlussbestimmungen 

 

Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so berührt 

dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. 

 

 

Version Mai 2023 
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